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 EINLADUNG ZU DEN ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNGEN 

 DER PRIMARSCHULGEMEINDE, POLITISCHEN  GEMEINDE  UND 

 EV.-REF. KIRCHGEMEINDE  DÄGERLEN 

Donnerstag,  28. November 2019, Aula des neuen Schulhauses in Rutschwil 

19.30 Uhr Primarschulgemeinde 

20.15 Uhr Politische Gemeinde, anschliessend Ev. ref. Kirchgemeinde 

C ) EV. REF. KIRCHGEMEINDE  DÄGERLEN 
1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Abnahme Budget 2020
3. Revision Kirchgemeindeordnung
4. Revision Entschädigungsreglement
5. Mitteilungen sowie Beantwortung von allfälligen schriftlichen Anfragen im Sinne

von § 17 des Gemeindegesetzes
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Ev. Ref. Kirchgemeinde Dägerlen – Weisung zu Traktandum 2 

Budget 2020 
Der Zusammenzug der laufenden Rechnung ist nachfolgend als Weisung für den 
Stimmbürger“ nach Artengliederung und nach funktionaler Gliederung ausgedruckt. 

Aus dem Abschied 
Die laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von CHF 351'100.-- und einen Ertrag von CHF 
191'300.--.  
Bei einem Steuerfuss von 14% und einem zu erwartenden Steuerertrag von CHF 165'000.—
für das Rechnungsjahr wird das budgetierte operative Ergebnis von CHF 5'200.—dem 
Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Die Investitionsrechnung weist keinen Aufwand und Ertrag 
aus. 

Budget 2020 Erfolgsrechnung HRM2 nach Artengliederung 

Erfolgsrechnung

Budget Budget Rechnung 2018

2020 2019 nach HRM 2

30 Personalaufwand 84'650.00 86'360.00 79'854.15

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'650.00 107'300.00 140'494.12

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'000.00 48'650.00 48'766.80

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 20'809.70

36 Transferaufwand 69'700.00 66'200.00 37'220.50

37 Durchlaufende Beiträge 18'000.00 18'000.00 17'060.00

Total Betrieblicher Aufwand 350'000.00 326'510.00 344'205.27

40 Fiskalertrag 175'900.00 169'900.00 182'763.40

41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00

42 Entgelte 32'400.00 35'000.00 5'323.00

43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 86.75

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00

46 Transferertrag 130'000.00 100'000.00 115'000.00

47 Durchlaufende Beiträge 18'000.00 18'000.00 17'060.00

Total Betrieblicher Ertrag 356'300.00 322'900.00 320'233.15

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 6'300.00 -3'610.00 -23'972.12

34 Finanzaufwand 1'100.00 1'100.00 1'090.70

44 Finanzertrag 0.00 200.00 18'467.15

Ergebnis aus Finanzierung -1'100.00 -900.00 17'376.45

Operatives Ergebnis 5'200.00 -4'510.00 -6'595.67

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'200.00 -4'510.00 -6'595.67

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 0.00 0.00 0.00

49 Interne Verrechnungen: Ertrag 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 351'100.00 327'610.00 345'295.97

Total Ertrag 356'300.00 323'100.00 338'700.30

Gestufter Erfolgsausweis
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Budget 2020 Erfolgsrechnung HRM2 nach funktionaler Gliederung 

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Kirchen

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei 67'700.00 68'660.00

3501 Gottesdienst 29'650.00 29'300.00

3502 Diakonie und Seelsorge 12'300.00 14'600.00

3503 Bildung 35'750.00 6'000.00 49'000.00 11'000.00

3504 Kultur 0.00

3506 Kirchliche Liegenschaften 144'600.00 26'400.00 108'450.00 24'000.00

Soziale Sicherheit

5330 Leistungen an Pensionierte 0.00

Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 1'000.00 175'900.00 1'000.00 169'900.00

9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich 0.00

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich 41'000.00 130'000.00 37'500.00 100'000.00

9610 Zinsen 1'100.00 0.00 1'100.00 200.00

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00

9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV 0.00

9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00

9951 Zweckgebundene Zuwendungen 0.00 0.00

9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag

Total Aufwand / Ertrag 351'100.00 356'300.00 327'610.00 323'100.00 0.00 0.00

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 5'200.00 -4'510.00 0.00

Total 351'100.00 351'100.00 327'610.00 327'610.00 0.00 0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)
Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 nach HRM1
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Antrag der Kirchenpflege 

Abschied RPK Budget 2020 
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Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2020 mit einem 
Steuerfuss von 14% zuzustimmen. 



Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2019 

Weisung zu Traktandum 3 

Revision Kirchgemeindeordnung 

Erläuternder Bericht 

Die teilrevidierte Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Landeskirche des 
Kantons Zürich ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft. Darin enthalten sind auch 
Änderungen aufgrund der Revision des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015. Die 
aktuell gültige Kirchgemeindeordnung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
Dägerlen vom 12. November 2000 muss den neuen Ausführungsbestimmungen der 
teilrevidierten Kirchenordnung angepasst werden. 
Die Kantonalkirche hat für die Kirchgemeinden eine Mustervorlage erstellt. 
Basierend auf dieser Mustervorlage hat die Kirchenpflege einen Revisionsentwurf 
erarbeitet. Die vorliegende revidierte Kirchgemeindeordnung wurde vom 
Rechtsdienst der Kantonalkirche geprüft und für gut befunden. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber der aktuellen Kirchgemeindeordnung vom 
12. November 2000 sind folgende:

§ Art. 5, Abs. 2: In die Kirchenpflege wählbar sind auch Mitglieder der
Landeskirche, die in der Kirchgemeinde über keinen politischen Wohnsitz
verfügen.

§ Art. 7: Regelt Geschäfte, die gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015
zwingend einer Urnenabstimmung unterliegen.

§ Art. 12a: Wahl der gesamten RPK durch die Kirchgemeindeversammlung.
§ Art. 15, Abs. 2: Mit dem Aktuariat können auch Personen betraut werden, die

nicht Mitglied der Kirchenpflege sind.
§ Art. 17, Abs. 1e: Die Kirchenpflege muss eine Geschäftsordnung erlassen,

welche die Arbeitsweise der Kirchenpflege, des Gemeindekonvents und von
Kommissionen regelt.

§ Art. 20: Regelt die Einsetzung von Kommissionen und Arbeitsgruppen.
Die Finanzbefugnisse der Kirchenpflege bleiben unverändert. 

Antrag der Kirchenpflege 

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2019 beantragt die Kirchenpflege der revidierten 
Kirchgemeindeordnung zuzustimmen. 
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Antrag RPK 



Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2019 

Weisung zu Traktandum 4 

Revision Entschädigungsreglement 

Erläuternder Bericht 

Die aktuell gültige Entschädigungsverordnung wurde vor 20 Jahren erlassen. Seither 
wurde die pauschale Grundentschädigung für die Kirchenpflege von Fr. 11'000 der 
Teuerung angepasst. Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Kirchenpflege die 
Büroentschädigung für Behördenmitglieder von Fr. 500.00 auf Fr. 300.00 reduziert. 
Ab dem Jahr 2013 wurde mit Beschluss vom 3. April 2012 die Aufteilung der 
Grundentschädigung harmonisiert, sodass seither mit Ausnahme des Präsidiums und 
der Liegenschaften alle Ressorts gleich besoldet werden. Die Entschädigung der 
Ressorts Jugend und Soziales wurde dabei angehoben, um den stark zunehmenden 
Aktivitäten in diesen Ressorts Rechnung zu tragen. 

Die jährliche Grundentschädigung für die Kirchenpflege von Fr. 12'800 ist seit 2013 
unverändert. Im Vergleich zur teuerungsbereinigten Grundentschädigung ist dieser 
Betrag um etwa Fr. 800 höher, allerdings sind dafür die Büroentschädigungen pro 
Behördenmitglied um je Fr. 200 tiefer. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der aktuellen Entschädigungsverordnung 
vom 23. September 1999 sind folgende: 

§ In Anlehnung an die Revision der Kirchgemeindeordnung: Änderung des
Dokumentnamens zu Entschädigungsreglement.

§ Festsetzen der jährlichen Pauschalentschädigung für die Kirchenpflege auf
Fr. 12'800 (neue Basis für Berechnung Teuerungsausgleich).

§ Reduktion der Büroentschädigung der Kirchenpflege von Fr. 500 auf Fr. 300.
§ Bisher nicht geregelt: Festsetzen der jährlichen Pauschalentschädigung für

die Rechnungsprüfungskommission auf Fr. 2'250 (inkl. Büroentschädigung)
§ Wenn die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumutbar ist,

werden per Autokilometer neu Fr. 0.75 als Spesen ausgerichtet (analog polit.
Gemeinde).

Antrag der Kirchenpflege 

Mit Beschluss vom 28. August 2019 beantragt die Kirchenpflege dem revidierten 
Entschädigungsreglement zuzustimmen. 
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Antrag RPK 
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